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Zahl: 2016-0/2022 
 

 
N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  

 
aufgenommen am Freitag, dem 16.12.2022 anlässlich der Sitzung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, im Sitzungssaal der Marktgemeinde. 

 

 
Anwesend:  

Bürgermeisterin: Elisabeth Lobnik, Bakk, 9135 Bad Eisenkappel 157 
 

   Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 150/6 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern/Korte 8 

Manuela Lobnik, BSc.; 9135 Bad Eisenkappel 185/1 

Michael Arbeitstein; 9135 Rechberg 42/2 

Christian Morosz; 9135 Bad Eisenkappell 336 

Evelin Pirčer, 9135 Vellach 64 

Nicole Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 239 

Michael Peterschinek; 9135 Vellach 65/2 

Harald Persche, 9135 Bad Eisenkappel 127/1 

Gabriel Hribar, 9135 Trögern/Korte 5/2 

Thomas Schadl, 9135 Bad Eisenkappel 141 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74 

Anja Christina Orasche, 9135 Leppen 34 

Toni Smrtnik, 9135 Ebriach 131 

Herbert Kogoj, 9135 Lobnig 20 

Markus Korotaj; 9135 Bad Eisenkappel 237/3 

Richard Županc, 9135 Vellach 45/2 

Johanna Wieser, 9135 Ebriach 74 

 
 

Entschuldigt abwesend:   
 

Majda Furjan-Kutschnig, 9135 Ebriach 125 

Denis Smrtnik, 9135 Unterort 11 

Johannes Jerlich, 9135 Ebriach 156 

 
 

Ersätze: 
 

Herbert Kogoj, 9135 Lobnig 20 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74 

Johanna Wieser, 9135 Ebriach 74 

        

Weiters anwesend:          ALin Mag. (FH) Marina Kuchar 
 

Sitzungsbeginn:              16:30 Uhr 
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   Tagesordnung/dnevni red: 

 

Angelobung Gemeinderätin 
 

Bericht der Bürgermeisterin 
 

1. Bestellung des/r Protokollprüfer(s)in 

Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk. 

2. Wahlvorschlag EL – Ersatz-Gemeindevorstand 

Berichterstatter: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk. 

3. Straßeninstandsetzungen Gemeindegebiet; Finanzierungsplan 

Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik, BSc 

4. Straßeninstandsetzungen Gemeindegebiet; Auftragsvergabe 

Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik, BSc 

5. Finanzierungsplan Ebriacher Klamm 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

6. Antrag nach § 41 K-AGO der ÖVP; Erhöhung Schneeräumbeihilfe 

Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik, BSc 

7. Antrag nach § 41 K-AGO der EL: Verdoppelung Schneeräumbeihilfe 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

8. Verordnung Wasserbezugsgebühren 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

9. Verordnung Kanalgebühren  

Berichterstatter: GRin Manuela Lobnik, BSc 

10. Verordnung Abfallgebühren 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

11. Kassenkredit 2023 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

12. Voranschlag 2023 

Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik, BSc 

13. Stellenplanverordnung 2023 

Berichterstatter: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk. 

  

https://www.bleiburg.gv.at/team/manuela-lobnik/
https://www.bleiburg.gv.at/team/manuela-lobnik/
https://www.bleiburg.gv.at/team/manuela-lobnik/
https://www.bleiburg.gv.at/team/manuela-lobnik/
https://www.bleiburg.gv.at/team/manuela-lobnik/
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Angelobung Gemeinderatsmitglied 

Eingangs wird Frau Johanna Wieser angelobt. 

Durch die Verhinderung von ÖVP Gemeinderat Johannes Jerlich und zusätzlicher 

Entschuldigung der Gemeinderäte, die die nächsten Ersätze bilden, wurde zur heutigen 

Sitzung Frau Wieser Johanna eingeladen. Frau Wieser wurde noch nicht angelobt. Die 

Angelobung bildet eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass ein Mitglied des 

Gemeinderates seine damit verbundenen Rechte und Pflichten ausüben darf.  

Frau Wieser hat daher die Angelobung vor dem Gemeinderat mit den Worten „ich 

gelobe“ folgendes Gelöbnis abgelegt: 

GELÖBNIS: 

 

“Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten 

Treue zu halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, 

meine Amtspflicht unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende 

Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen 

und Gewissen zu fördern.” 

 

„Zaobljubim, da bom zvest ustavi, Republiki Avstriji in deželi Koroški, da bom 

upošteval zakone, se zavzemal za samoupravo, nepristransko in nesebično 

izpolnjeval svojo uradno dolžnost, varoval tajnosti in po najboljši vednosti in vesti 

pospeševal blagor občine.“ 
 

 

Bericht der Bürgermeisterin 

Frau Bürgermeisterin Lobnik berichtet über den aktuellen Stand der Projekte 

„Straßensanierung Unterlobnig“ und „WLV-Niederdorferwehr“. 

 

TOP 1 Bestellung der Protokollprüfer 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Als Protokollprüferinnen für die heutige Sitzung werden  Frau Anja Orasche sowie Frau Nicole 

Lamprecht bestellt. 
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TOP 2 Wahlvorschlag EL – Ersatz Gemeindevorstand 
 

Von Seiten der EL wird folgender Wahlvorschlag für den Gemeindevorstand (Ersatz für Franz 

Josef Smrtnik) eingebracht: 

 

 
 

Einstimmig wird dieser Bericht zur Kenntnis genommen. 
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TOP 3 Straßeninstandsetzungen 2022 – Gemeindegebiet; Finanzierungsplan 
Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik 
 

Wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 10.11.2022 berichtet, ist die Instandsetzung der 

noch nicht sanierten Straßenabschnitte beabsichtigt. Dafür wurde im Gemeinderat am 

28.07.2022 eine Prioritätenreihung beschlossen. Um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln, 

wurden die gesamten Straßenabschnitte zur Ausschreibung gebracht. Gemäß Billigstbieter 

belaufen sich die Kosten insgesamt auf € 299.238,78 brutto.  
 

Somit würden sich unter Berücksichtigung der Prioritätenreihung für die jeweiligen 

Straßenabschnitte folgende Kosten ergeben: 
 

 
 

Aus finanziellen Gründen ist derzeit eine Investition in der Höhe von rund € 220.000,00 

möglich, sodass die Prioritäten 1 und 3 umgesetzt werden könnten. Wie berichtet, kann die 

Investition beim Bauabschnitt Schulhausgasse um rund € 10.000,00 verringert werden, zumal 

eine Pflasterung eines Bereichs nicht erforderlich scheint, im Angebot jedoch enthalten ist. 

Aufgrund dessen, dass bei der Brücke Recyclinghof noch Abklärungen mit der 

Abteilung 12 – Wasserwirtschaft hinsichtlich einer Hochwasserschutzverbauung erforderlich 

sind, werden die Instandsetzung erst nach erfolgter Abklärung vorgenommen werden. 
 

Die weiteren Abschnitte könnten in den nächsten Jahren aus dem laufenden 

Straßenerhaltungsbudget finanziert werden (Unterort, Zufahrt Vellach Zollhäuser). Die Zufahrt 

zum Wohnhaus Rechberg 34 könnte aus der Rücklagenentnahme finanziert werden: 
 

In Verbindung mit der Beschlussfassung am 10.11.2022 würde sich für die Umsetzung 

folgender Finanzierungsplan ergeben: 
 

Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) € 110.482,74 

Gemeindehilfspaket € 55.395,00 

Eigenmittel BZiR € 19.440,00 

Rücklagenentnahme Grundstücksverkauf € 35.647,74 

Summe Investition/Finanzierung € 220.965,48 

 

Angemerkt wird, dass mit der Bindung der Bedarfszuweisungsmittel i.R. sowie der 

Inanspruchnahme der Mittel aus dem Gemeindehilfspaket diese im Jahr 2022 zur Gänze 

ausgeschöpft sind. 

 

 

 

Bereich

Kosten mit Preisgleitung 

(Netto)

Kosten mit Preisgleitung 

(Brutto)

1. Hotel Obir/Kirchweg 105.523,79 126.628,55

2 Brücke Recyclinghof 11.455,88 13.747,06

3 Schulhausgasse/ Zufahrt Hs.Nr.151 86.947,44 104.336,93

4 Unterort/ Bereich Bergmann A. 25.072,69 30.087,23

228.999,80 274.799,76

Rechberg 34 11.365,56 13.638,67

Zufahrt Vellach Siedlung 9.037,80 10.845,36

Summe: 249.403,16 299.283,79

Zwischensumme
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Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehenden 

Investitions- und Finanzierungsplan für die Straßeninstandsetzungen in der Höhe von 

insgesamt € 220.965,48 brutto beschließen. 

 

 

 

 

 

 

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Baukosten 220.965                   220.965          

Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)

Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)

220.965                   -                    -                    -                    220.965          -                    -                    

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**

Zahlungsmittelreserve (Sparbuch Grundstücksverkauf) 35.648                      35.648            

Mittel aus Geldfluss operative Gebarung 

Bedarfszuweisungsmittel iR 2022 19.440                      19.440            

Subventionen / Kapitaltransfers (KIP 2020) 110.482                   110.482          

Subventionen / Kapitaltransfers (2. Gemeindehilfspaket) 55.395                      55.395            

Vermögensveräußerung 

inneres Darlehen ABA

220.965                   -                    -                    -                    220.965          -                    -                    

 

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a. Betrag

6.696                        

6.696                        

Variable Kosten p.a.

-                             

durchschnittliche Instandhaltungen p.a.

-                             

6.695,91                  

Folgeeinnahmen:

                                 -   

-                             

5.026,58                  

5.026,58                  

Kostendeckung p.a.: -1.669,33 Unterdeckung p.a.

-24,93%

z.B. Mieteinnahmen 

AfA beginnend mit 2019, 50 Jahre

Anmerkungen

AfA beginnend mit 2019, 50 Jahre

∑

Fahrzeug

Planungsleistungen

…

Zuschüsse Bund

Abschreibung Investitionszuschüsse

Leistungserlöse

Rate Regionalfondsdarlehen

Absetzung für Abnutzung (AfA)

Betriebskosten

∑

∑

Summe Folgekosten p.a.:

Investitions- und Finanzierungsplan

Summe:

Leasing

Summe:

…

Bedarfszuweisungsmittel aR

…

Sonstige Mittelverwendungen

Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung

Anschlusskosten

Außenanlagen
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Vizebm Franz Josef Smrtnik: Falls andere Abschnitte nicht finanziert werden können, so soll 

die Reihenfolge der Prioritätenreihung eingehalten werden. Ich bin aber auch einverstanden, 

wenn die Finanzierbarkeit eines Abschnittes möglich ist, dass dieser früher umgesetzt werden 

kann.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

TOP 4 Straßeninstandsetzungen 2022 – Gemeindegebiet; Auftragsvergabe 
Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik 

 

Im Zusammenhang mit TOP 3 langten im Rahmen der Ausschreibung für die 

Straßeninstandsetzungen folgende Angebote ein:  

 

Firma Adresse 
Angebotssumme in 

€ (netto) 

Angebotssumme in 

€ (brutto) 

Kostmann GmbH 9433 St. Andrä 321.869,29 386.243,15 

Swietelsky AG 9020 Klagenfurt 249.403,15 299.238,78 

Strabag AG 9020 Klagenfurt 378.253,40 453.904,08 

WWM Hoch- und 

Tiefbau GmbH 

9141 Eberndorf 372.520,47 447.024,56 

 

Nach Angebotsprüfung des bausachverständigen der Verwaltungsgemeinschaft Völkermarkt 

ergeht der Vergabevorschlag an die Swietelsky AG als Billigstbieter. 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

Christian Morosz verlässt wegen Befangenheit den Sitzungssaal. 

 

TOP 5 Finanzierungsplan Ebriacher Klamm – WLV-SWV 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Wie bereits bekannt, sind in der Ebriacher Klamm dringend Schutz- und 

Sicherungsmaßnahmen durch die WLV erforderlich. Nach ersten Schätzungen durch die WLV 

belaufen sich die Kosten des Projektes auf insgesamt € 1.090.000,00. Aufgrund der 

Fördermöglichkeiten soll dieses Projekt im Rahmen des Schutzwasserverbandes umgesetzt 

werden.  

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die Vergabe der 

Straßeninstandsetzungsarbeiten in der Höhe von €220.965,48 an den Billigstbieter, die 

Swietelsky AG, beschließen. 
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Die Kostenanteile der Interessenten würden sich wie folgt darstellen: 

Bund 62,0% 

Land Kärnten 20,0% 

Landesstraßenverwaltung   3,0% 

Schutzwasserverband/Anteil MG  15,0% 

 

Somit verbleibt der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach ein Kostenanteil von 15% - das sind 

rund € 160.000,00.  

 

Gemäß ersten Informationen der WLV teilen sich die Investitionskosten auf mehrere Jahre auf. 

Die Sicherungsmaßnahmen sollen in den Jahren 2023 und 2024 durchgeführt werden, weshalb 

sich dieser Anteil der Gemeinde in der Höhe von rund € 120.000,00 auf die beiden Jahre aufteilt. 

Diese sollen einerseits mit einem Regionalfondsdarlehen bedeckt werden. Andererseits wurde 

von Landesrat Ing. Daniel Fellner eine außerordentliche finanzielle Unterstützung in der Höhe 

von € 30.000,00 gewährt (BZaR). Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen (Aufforstung etc.) 

werden in Folge ab 2025 mindestens 5 Jahre erfolgen und umfassen Kosten für die Gemeinde 

in der Höhe von insgesamt rund € 40.000,00 (somit rund € 8.000,00 jährlich). Zur Bedeckung 

dieser Kosten sollen im Jahr 2023 Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens (BZiR) 

gebunden werden. Angemerkt wird hierbei, dass aufgrund dessen, dass im Bereich der 

Ebriacher Klamm ausschließlich die Sicherung der Landesstraße und kein Objektschutz 

betroffen ist, eine finanzielle Unterstützung beim für Landesstraßen zuständigen Landesrat 

Gruber angesucht wurde. Trotz mehrmaligen Anstrengungen ist eine Absage eingegangen. 

 

Für das Projekt ergibt sich auf Grundlage der ersten Kostenschätzung und -aufteilung für die 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach insgesamt folgender Finanzierungsplan: 

 

Regionalfondsdarlehen € 90.000,00 

Bedarfszuweisungsmittel a.R. € 30.000,00 

Eigenmittel Bedarfszuweisungsmitel iR € 40.000,00 

Summe Investition/Finanzierung € 160.000,00 

 

Der Finanzierungsplan dient als Grundlage für den Projektstart. Aufgrund der erst 

bevorstehenden detaillierten Projektausarbeitung durch die WLV, kann es noch zu Änderungen 

im Finanzierungsplan kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehenden 

Investitions- und Finanzierungsplan für das außerordentliche Vorhaben Ebriacher Klamm in 

der Höhe von insgesamt € 160.000,00 brutto (Gemeindeanteil 15%) beschließen. 
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A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Baukosten 160.000                   60.000            60.000            40.000            

Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)

Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)

160.000                   -                    -                    60.000            60.000            -                    40.000            

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**

Zahlungsmittelreserve

Mittel aus Geldfluss operative Gebarung 

Bedarfszuweisungsmittel iR (BZiR 2023) 40.000                      40.000            

30.000                      30.000            

Regionalfondsdarlehen (2 Trangen) 90.000                      30.000            60.000            

Subventionen / Kapitaltransfers 

Vermögensveräußerung 

inneres Darlehen ABA

160.000                   -                    -                    -                    60.000            60.000            40.000            

 

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a. Betrag

11.250                      

11.250                      

Variable Kosten p.a.

-                             

durchschnittliche Instandhaltungen p.a.

-                             

11.250,00                

Folgeeinnahmen:

                                 -   

-                             

-                             

Kostendeckung p.a.: -11.250,00 Unterdeckung p.a.

-100,00%

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Die Aufnahme des Regionalfondsdarlehens soll auf 2 Trangen aufgeteilt werden (2023 € 30.000; 2024 € 60.000,00). Für die Tildung der Regionalfonds werden ab 2023 BZiR gebunden.

z.B. Mieteinnahmen 

AfA beginnend mit 2019, 50 Jahre

Anmerkungen

AfA beginnend mit 2019, 50 Jahre

∑

Fahrzeug

Planungsleistungen

…

Zuschüsse Bund

Abschreibung Investitionszuschüsse

Leistungserlöse

Rate Regionalfondsdarlehen

Absetzung für Abnutzung (AfA)

Betriebskosten

∑

∑

Summe Folgekosten p.a.:

Investitions- und Finanzierungsplan

Summe:

Leasing

Summe:

…

Bedarfszuweisungsmittel aR

…

Sonstige Mittelverwendungen

Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung

Anschlusskosten

Außenanlagen
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Vizebm Franz Josef Smrtnik: Ich bin sehr froh, dass dieses Projekt nunmehr zustande kommt. 

Die Sicherheitsmaßnahmen sind für die Bevölkerung sehr wichtig. Ich appelliere auch an die 

Bevölkerung und ersuche um Verständnis, wenn es in der Bauphase zu Straßensperren und 

Behinderungen kommt. Wichtig wäre, die BürgerInnen und die Holzschlägerungsbetriebe 

rechtzeitig zu informieren. 

Bgmin Elisabeth Lobnik, Bakk: Ich bin mir der Wichtigkeit und der Notwendigkeit auch 

bewusst und bin froh, dass uns die Finanzierung und Umsetzung des Projektes gelungen ist. 

Mein Vorschlag wäre, vor dem Projektstart eine Informationsveranstaltung abzuhalten. 

GR Gabriel Hribar: Die Kommunikation ist sehr wichtig. Es sind nicht nur die Betriebe 

betroffen, sondern auch Berufstätige. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe der Pfarre, über diese 

können wir die Bevölkerung auch informieren. Es freut mich, dass dem diesbezüglichen Antrag 

der EL, der verschwunden ist, entsprochen wurde und nunmehr der Finanzierungsplan 

beschlossen wird.  

Bgmin Elisabeth Lobnik, Bakk: Der Antrag ist nicht verschwunden, alle Anträge werden 

behandelt. Die Dringlichkeit wurde gemäß K-AGO aberkannt, zumal der Antrag finanzielle 

Belastungen für die Gemeinde beinhaltet hat. Er wurde dem Ausschuss für Finanzen, Sicherheit 

und Tourismus zugewiesen, wo er auch behandelt werden wird. 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

TOP 6 Antrag § 41 K-AGO der ÖVP-Gemeinderatsmitglieder – Erhöhung der 

Schneeräumbeihilfe um 15%  
Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik 

 

Die Mitglieder der ÖVP-Gemeinderatsfraktion haben in der Sitzung des Gemeinderates am 

28.12.2021 nachstehenden Antrag eingebracht:  
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Dieser Antrag wurde am 08.07.2022 im Ausschuss für Finanzen, Tourismus und Sicherheit 

behandelt und bis zur Herbstsitzung zurückgestellt. Da bis Ende des Jahres 2022 bei dem 

Ansatz (8140 – Straßenreinigung/Mäharbeiten und Schneeräumung) der Rahmen ausgeschöpft 

ist, sind keine finanziellen Mittel zur Erhöhung der Beihilfe vorhanden.  

Da wir bei der Erstellung des Voranschlages die Benchmarkzahlen des Landes vorgegeben 

bekommen, wird die Erhöhung auch in den nächsten Jahren kaum möglich sein, ohne diese mit 

zusätzlichen Eigenmitteln zu bedecken (BZ im Rahmen).   

Es wäre aber hierbei zu erwähnen, dass die Anträge sehr wohl berechtigt erscheinen, diese 

Erhöhungen jedoch nur durchgeführt werden können, wenn Einsparungen im Bereich der 

Schneeräumung, Mähen oder Straßenreinigung im Ortsbereich vorgenommen werden. Hier 

muss auch bedacht werden, dass hierbei die Haftungsfrage nicht außer Acht zu lassen ist.    

 

 

 

 

 

GR Richard Županc: Leider haben wir den Antrag zu früh gestellt, zumal in der Zwischenzeit 

die Treibstoffpreise enorm gestiegen sind. Aus heutiger Sicht würden wir eine höhere 

Schneeräumbeihilfe beantragen. 

Vzbm Franz Josef Smrtnik: Die Verdoppelung ist nur eine Inflationsanpassung und noch 

keine wirkliche Erhöhung.   

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Tourismus und Sicherheit stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dem Antrag nach § 41 K-AGO der 

ÖVP-Fraktion auf Erhöhung der Schneeräumbeihilfe um 15% zu entsprechen und dafür 

zusätzliche Mittel zu lukrieren. 
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TOP 7 Antrag § 41 K-AGO der Eisenkappler Liste Kapelška Lista-

Gemeinderatsmitglieder – Verdoppelung der Schneeräumbeihilfe  
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein   
 

Die Mitglieder der Eisenkappler Liste Kapelška Lista-Gemeinderatsfraktion haben in der 

Sitzung des Gemeinderates am 10.11.2022 nachstehenden Antrag eingebracht: 
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Da wir bei der Erstellung des Voranschlages die Benchmarkzahlen des Landes vorgegeben 

bekommen, wird eine Verdoppelung in den nächsten Jahren kaum möglich sein, ohne diese mit 

zusätzlichen Eigenmitteln zu bedecken (BZ im Rahmen).   

Es wäre aber hierbei zu erwähnen, dass die Anträge sehr wohl berechtigt erscheinen, diese 

Erhöhungen jedoch nur durchgeführt werden können, wenn Einsparungen im Bereich der 

Schneeräumung, Mähen oder Straßenreinigung im Ortsbereich vorgenommen werden. Hier 

muss auch bedacht werden, dass hierbei die Haftungsfrage nicht außer Acht zu lassen ist.  

Der zuständige Ausschuss sowie der Gemeindevorstand haben einer Ablehnung des Antrages 

zugestimmt. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde über die Schneeräumbeihilfe und 

deren Finanzierung ausführlich diskutiert. Alle sind sich einig, dass eine Erhöhung der 

Schneeräumbeihilfe erforderlich ist, jedoch ein langfristiges Modell ausgearbeitet werden soll. 

Somit wird von allen GemeinderätInnen vorgeschlagen, dass der Antrag der EL zurückgestellt 

und im Frühjahr im zuständigen Ausschuss behandelt und in der nächsten Gemeinderatsitzung 

beschlossen wird. 

 

 

 

 

Zu Wort gemeldet haben sich: Vizebgm. Franz Josef Smrtnik, GR Gabriel Hribar, GR Christian 

Morosz, GV Markus Korotaj, Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht, GRin Gertraud Urschitz. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 8 Verordnung Wasserbezugsgebühren 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein   
 

Das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 – Gemeinden, hat allen Kärntner 

Gemeinden ein Gebührenkalkulationsprogramm für die Gebührenhaushalte Wasser und Kanal 

zur Verfügung gestellt. Im Herbst dieses Jahres wurden diese beiden Bereiche mit den 

Revisionsbediensteten durchkalkuliert. Im Gebührenhaushalt „Wasser“ ergab die Kalkulation 

einen enormen Handlungsbedarf. Der minimale Satz ergab bei der Benützungsgebühr € 1,82, 

der maximale Wert € 1,89 brutto. Bei der Bereitstellungsgebühr ergab der minimale Satz 

€ 80,11, der maximale € 83,12. Das Verhältnis zwischen Benützungsgebühr und 

Bereitstellungsgebühr wurde mit 70:30 festgelegt. Derzeit liegt die Benützungsgebühr bei 

€ 1,38 und die Bereitstellungsgebühr bei € 44,21. Angemerkt wird hierbei, dass bereits im Jahr 

2017 von Seiten der Revision dringend eine Anpassung der Gebühren durchzuführen gewesen 

wäre, jedoch nicht in voller erforderlicher Höhe umgesetzt wurde.  

  

Abänderungsantrag: 

Der Gemeinderat beschließt, für die Schneeräumbeihilfe ein langfristiges Modell 

auszuarbeiten und somit den Antrag nach § 41 K-AGO der EL-Fraktion zurückzustellen und 

in der nächsten Sitzung zu behandeln. 
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Um den Gebührenhaushalt in der kalkulierten Höhe abfedern zu können, soll die Erhöhung der 

Benützungsgebühren im Bereich des Wasserhaushaltes innerhalb von zwei Jahren (im Jahr 

2023 € 1,60/m3 und im Jahr 2024 € 1,82/m3) erfolgen und somit die Bevölkerung in Anbetracht 

der derzeitigen wirtschaftlichen Situation nicht einmalig zu sehr zu belasten.  

 

 

 

 

 

Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 16.12.2022, 

Zahl 1931-0/2022, mit welcher für die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen die 

Wasserbezugsgebühren ausgeschrieben werden 

(Wasserbezugsgebührenverordnung 2023) 

 

Gemäß §§ 16 und 17 Finanzausgleichsgesetzes 2017 – FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt 

in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 133/2022, § 13 der Kärntner Allgemeinen 

Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 

80/2020, und gemäß §§ 23 und 24 des Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetzes – K-

GWVG, LGBl. Nr. 107/1997, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 36/2022, wird 

verordnet: 

§ 1 

Ausschreibung 

 

(1) Für die Bereitstellung, die Möglichkeit der Benützung und für die tatsächliche 

Inanspruchnahme der Gemeindewasserversorgungsanlagen der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach werden Wasserbezugsgebühren ausgeschrieben.  

 

(2) Für die Bereitstellung und Benützung der gemeindeeigenen Wasserzähler wird von der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach eine Wasserzählergebühr ausgeschrieben. 

 

§ 2 

Gegenstand der Abgabe 

 

(1) Die Wasserbezugsgebühren werden als Bereitstellungs- und als Benützungsgebühr 

ausgeschrieben. 

 

(2) Für die Bereitstellung der Gemeindewasserversorgungsanlage und für die Möglichkeit 

ihrer Benützung ist eine Bereitstellungsgebühr zu entrichten. 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Tourismus und Sicherheit stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehende 

Verordnung beschließen. 
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(3) Für die tatsächliche Inanspruchnahme der Gemeindewasserversorgungsanlage ist eine 

Benützungsgebühr zu entrichten. 

 

(4) Für die Bereitstellung und Benützung der gemeindeeigenen Wasserzähler ist eine 

Wasserzählergebühr zu entrichten. 

§ 3 

Bereitstellungsgebühr 

 

(1) Die Bereitstellungsgebühr ist für jene Grundstücke, bauliche Anlagen oder Bauwerke zu 

entrichten, für die ein Anschlussauftrag oder ein Anschlussrecht eingeräumt wurde. 

 

(2) Die Höhe der Bereitstellungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der Summer der 

Bewertungseinheiten (im Sinne der Anlage zum Kärntner 

Gemeindewasserversorgungsgesetz) für das Grundstück, die bauliche Anlage oder das 

Bauwerk mit dem jeweiligen Gebührensatz. 

 
(3) Der jährliche Gebührensatz beträgt pro Bewertungseinheit inklusive der gesetzlichen 

Umsatzsteuer von derzeit 10% € 80,11. 

§ 4 

Benützungsgebühr 

 

(1) Die Benützungsgebühr für die tatsächliche Inanspruchnahme ist aufgrund des 

Wasserverbrauchs zu entrichten. 

 

(2) Die Höhe der Benützungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung des mittels 

Wasserzähler ermittelten tatsächlichen Wasserverbrauches eines Jahres in Kubikmeter 

(Bemessungsgrundlage) mit dem Gebührensatz. 

 
(3) Der Gebührensatz beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10% 

€1,60. 

§ 5 

Wasserzählergebühr 

 

Die jährliche Wasserzählergebühr ist pauschal für jeden Wasserzähler zu entrichten und beträgt 

pro inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10% € 16,22. 

§ 6 

Abgabenschuldner 

 

(1) Zur Entrichtung der Wasserbezugsgebühren und Wasserzählergebühr sind die 

Eigentümer der an die Gemeindewasserversorgungsanlage der Marktgemeinde 
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Eisenkappel-Vellach angeschlossenen Grundstücke, baulichen Anlagen oder Bauwerke 

verpflichtet. 

 

(2) Bei Wasserbezug aus Hydranten ist der Wasserbezieher zur Entrichtung der 

Benützungsgebühr verpflichtet. 

§ 7 

Festsetzung und Fälligkeiten der Abgabe 

 

(1) Die Wasserbezugsgebühren und die Wasserzählergebühr sind einmal jährlich mittels 

Abgabenbescheid festzusetzen; sie sind mit Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des 

Abgabenbescheides fällig. 

 

(2) Für die Ermittlung der Benützungsgebühr ist der mittels Wasserzähler ermittelte 

tatsächliche Wasserverbrauch am Ende des Abrechnungsjahres heranzuziehen  

 

(3) Die gemäß § 8 dieser Verordnung geleistete Teilzahlungen sind bei der bescheidmäßigen 

Festsetzung in Abzug zu bringen. 

§ 8 

Teilzahlungen 

 

(1) Für die Wasserbezugsgebühren sind vierteljährlich Teilzahlungen vorzuschreiben. Die 

Vorschreibung erfolgt mittels Lastschriftanzeige jeweils im Februar, Mai August und 

November; sie sind mit Ablauf des Monats nach Bekanntgabe der Lastschriftanzeige 

fällig. 

 

(2) Der Teilzahlungsbetrag für die Bereitstellungsgebühr beträgt jeweils ein Viertel der 

jährlichen Bereitstellungsgebühr. 

 

(3) Der Teilzahlungsbetrag für die Benützungsgebühr beträgt jeweils ein Viertel der im 

Vorjahr verbrauchten Wassermenge vervielfacht mit dem jeweils zum Zeitpunkt der 

Vorschreibung geltenden Gebührensatz. 

 
(4) Bei den erstmaligen Teilzahlungen (Neuanschlüsse), bei denen kein Wert auf Grund der 

Vorschreibung vorhanden ist, erfolgt die Vorschreibung der Teilzahlungen aufgrund einer 

Schätzung (§ 184 Abs. 1 Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961). 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
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(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 23.10.2018, Zl: 1841-2/2018, mit welcher 

Wasserbezugsgebühren und eine Wasserzählergebühr ausgeschrieben werden, außer 

Kraft. 

 

Die Bürgermeisterin: 

Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

GR Gabriel Hribar: Ein Vorschlag wäre, die Bereitstellungs- und Benützungsgebühr nicht im 

Verhältnis 70/30, sondern im Verhältnis 60/40 festzulegen, sodass es für Familien günstiger 

wird. 

Über das Aufteilungsverhältnis wurde diskutiert. 
 

Mit 7 Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 

Gegenstimmen: Vizebgm. Franz Josef Smrtnik, GR Gabriel Hribar, GR Herbert Kogoj; GR Thomas 

Schadl; GRin Anja Orasche, GR Toni Smrtnik; GR in Gertraud Urschitz 

 

TOP 9 Verordnung Kanalgebühren 
Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik 
 

Auch im Bereich des Kanalhaushaltes wurde das Gebührenkalkulationsmodell angewendet.  

Die Kanalgebühr besteht derzeit lediglich aus der Benützungsgebühr und beträgt € 4,32 brutto. 

Um eine einheitliche Gebührenvorschreibung einzuführen, wird vorgeschlagen die 

Kanalgebühr in Anlehnung an die Wassergebühren auf die Benützungs- und 

Bereitstellungsgebühr aufzuteilen. Die Vereinheitlichung der Gebührenvorschreibung und 

somit die Einführung der Bereitstellungsgebühr auch beim Kanal bewirkt, dass jeder 

Eigentümer eines an das Versorgungsnetz angeschlossenen Objektes pro Bewertungseinheit 

(=Wohnfläche) zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur beiträgt. Somit tragen zum Beispiel 

auch die Zweitwohnsitze, welche einen geringen Wasserverbrauch haben, zur 

Aufrechterhaltung und Bereitstellung bei. Außerdem sind wir im Bezirk eine der wenigen 

Gemeinden, die diese Splittung nicht haben. 

Die Gebührenkalkulation im Bereich Kanal ergab grundsätzlich ohne Splittung einen 

minimalen Wert von € 3,07 und maximalen Wert € 4,29 brutto. Somit besteht im Bereich 

Kanalisation kein Handlungsbedarf zur Erhöhung. Bei einer Aufteilung der Gebühren im 

Verhältnis 70:30 (Benützungsgebühr; Bereitstellungsgebühr), ergibt dies bei der 

Benützungsgebühr einen Satz von € 3,00 brutto sowie bei der Bereitstellungsgebühr € 117,99 

brutto. 

Die Verordnung wurde für das Jahr 2023 entsprechend angepasst. 

 

 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Tourismus und Sicherheit stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehende 

Verordnung beschließen. 
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Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 
16.12.2022, Zahl 1932-0/2022, mit welcher Kanalgebühren ausgeschrieben werden 

(Kanalgebührenverordnung 2023) 

 

Gemäß §§ 16 und 17 Finanzausgleichsgesetzes 2017 – FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt 

in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 133/2022, § 13 der Kärntner Allgemeinen 

Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 

80/2020, und gemäß §§ 24 und 25 des Kärntner Gemeindekanalisationsgesetzes – K-GKG, 

LGBl. Nr. 62/1999, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 36/2022, wird verordnet: 

 

§ 1 

Ausschreibung 

 

(1) Für die Bereitstellung, die Möglichkeit der Benützung und die tatsächliche 

Inanspruchnahme der Gemeindekanalisationsanlagen der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach werden Kanalgebühren ausgeschrieben.  

 

(2) Für die Bereitstellung und Benützung der gemeindeeigenen Wasserzähler wird von der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach eine Wasserzählergebühr ausgeschrieben. 

 

§ 2 

Gegenstand der Abgabe 

 

(1) Die Kanalgebühren werden als Bereitstellungs- und als Benützungsgebühr 

ausgeschrieben. 

 

(2) Für die Bereitstellung der Gemeindekanalisationsanlage und für die Möglichkeit ihrer 

Benützung ist eine Bereitstellungsgebühr zu entrichten. 

 

(3) Für die tatsächliche Inanspruchnahme der Gemeindekanalisationsanlage ist eine 

Benützungsgebühr zu entrichten. 

 

(4) Für die Bereitstellung und Benützung der gemeindeeigenen Kanalisationsanlage ist eine 

Wasserzählergebühr zu entrichten. 

 

§ 3 

Bereitstellungsgebühr 

 

(1) Die Bereitstellungsgebühr ist für jene Gebäude zu entrichten, für die ein Anschlussauftrag 

oder ein Anschlussrecht eingeräumt wurde. 
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(2) Die Höhe der Bereitstellungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der Summer der 

Bewertungseinheiten (im Sinne der Anlage zum Kärntner Gemeindekanalisationsgesetz) 

für das Gebäude mit dem jeweiligen Gebührensatz. 

 
(3) Der jährliche Gebührensatz beträgt pro Bewertungseinheit inklusive der gesetzlichen 

Umsatzsteuer von derzeit 10% € 117,99. 
 

§ 4 

Benützungsgebühr 

 

(1) Die Höhe der Benützungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der über den 

Wasserzähler ermittelten Gebührenmesszahl (Abwassermenge) der an den Kanal 

angeschlossenen Gebäude mit dem jeweiligen Gebührensatz. 

 
(2) Die Gebührenmesszahl ist 1 m³ bezogenes Wasser; 1 m³ bezogenes Trink- und 

Nutzwasser wird 1 m³ Abwasser gleichgestellt. 

 
(3) Der Gebührensatz beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10% 

€ 3,00. 

 
(4) Auf Antrag des Gebührenpflichtigen sind verbrauchte Wassermengen, die im Rahmen der 

bestehenden Gesetze nicht in die öffentliche Kanalisationsanlage eingebracht werden, 

bei der Berechnung der Benützungsgebühr in Abzug zu bringen. Die Gemeinde hat, 

soweit ein Nachweis auf andere Weise nicht erbracht wird, den Nachweis an den Einbau 

und den Betrieb einer geeigneten Messanlage zur Feststellung einer Abwassermenge zu 

binden. 

 
(5) Kann der Wasserverbrauch nicht mittels Wasserzähler (geeignete Messanlage) ermittelt 

oder berechnet werden, so ist der Wasserverbrauch zu schätzen. Dabei sind alle 

Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind (§184 

Bundesabgabenordnung – BAO BGBl. Nr. 194/1961). 
 

§ 5 

Wasserzählergebühr 

 

(1) Die jährliche Wasserzählergebühr ist pauschal für jeden Wasserzähler zu entrichten und 

beträgt pro inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10% € 16,22. 

 

(2) Die Wasserzählergebühr ist nicht zu entrichten, wenn 

 
a) Der Wasserzähler auch für die Ermittlung des Wasserverbrauchs nach dem 

Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetzes – K-GWVG, LGBl. Nr. 107/1997, 

zuletzt in der geltenden Fassung des Gesetzes LGBl: Nr. 36/2022 herangezogen 

wird, oder 

b) Die Verpflichtungen nach dem Maß- und Eichgesetz – MEG, BGBl. Nr. 152/1950, 

zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 66/2021, nachweislich von der (jeweiligen) 

Wassergenossenschaft übernommen werden. 
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§ 6 

Abgabenschuldner 

 

Zur Entrichtung der Kanalgebühren sind die Eigentümer der an die 

Gemeindekanalisationsanlage der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach angeschlossenen 

Gebäude verpflichtet. 

 

§ 7 

Festsetzung und Fälligkeiten der Abgabe 

 

(1) Die Kanalgebühren sind einmal jährlich mittels Abgabenbescheid festzusetzen; sie sind 

mit Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides fällig. 

 

(2) Für die Ermittlung der Benützungsgebühr ist der mittels Wasserzähler ermittelte 

tatsächliche Wasserverbrauch am Ende des Abrechnungsjahres heranzuziehen  

 

(3) Die gemäß § 9 dieser Verordnung geleistete Teilzahlungen sind bei der bescheidmäßigen 

Festsetzung in Abzug zu bringen. 
 

§ 8 

Teilzahlungen 

 

(1) Für die Kanalgebühren sind vierteljährlich Teilzahlungen vorzuschreiben. Die 

Vorschreibung erfolgt mittels Lastschriftanzeige jeweils im Februar, Mai, August und 

November, sie sind mit Ablauf des Monats nach Bekanntgabe der Lastschriftanzeige 

fällig. 
 

(2) Der Teilzahlungsbetrag für die Bereitstellungsgebühr beträgt jeweils ein Viertel der 

jährlichen Bereitstellungsgebühr. 
 

(3) Der Teilzahlungsbetrag für die Benützungsgebühr beträgt jeweils ein Viertel der im 

Vorjahr verbrauchten Wassermenge vervielfacht mit dem jeweils zum Zeitpunkt der 

Vorschreibung geltenden Gebührensatz. 
 

(4) Bei den erstmaligen Teilzahlungen (Neuanschlüsse), bei denen kein Wert auf Grund der 

Vorschreibung vorhanden ist, erfolgt die Vorschreibung der Teilzahlungen aufgrund einer 

Schätzung (§ 184 Abs. 1 Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961). 
 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
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(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 16.11.2006, Zl: 2591-0/2006, mit welcher 

Kanalgebühren ausgeschrieben werden, außer Kraft. 

 

 

Die Bürgermeisterin: 

Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

TOP 10 Verordnung Abfallgebühren 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein  

 

Für die Kalkulation der Abfallgebühren gibt es kein eigenes Programm. Hinsichtlich der 

Abfallentsorgung wurde von den Dienstleistern (Fa. Gojer und Fa. FCC - ASA) eine 

Preissteigerung in der Höhe von mindestens 10 % für das Jahr 2023 angekündigt.  Wenn man 

unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung dieses Gebührenhaushaltes die steigenden 

Kosten gegenüberstellt, wird eine Erhöhung der Abfallgebühren um 5 % vorgeschlagen. Würde 

gemäß aktueller Verordnung der aktuelle Index herangezogen werden, so würde die Erhöhung 

10% betragen. Aus diesem Grund wird die Verordnung für das Jahr 2023 entsprechend 

angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 16.12.2022, 
Zahl 1989-0/2022, mit der Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen zur 

Entsorgung von Abfällen und der Umweltberatung ausgeschrieben werden 

(Abfallgebührenverordnung 2023) 

 

Gemäß §§ 16 und 17 Finanzausgleichsgesetzes 2017 – FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt 

in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 133/2022, § 13 der Kärntner Allgemeinen 

Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 

80/2020, und gemäß §§ 55 ff. der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004 – K-AWO,, LGBl. Nr. 

17/2004, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 83/2020, in Verbindung mit der 

Verordnung des Gemeinderates vom 14.07.2005, Zl: 1446-0/2005 (Abfuhrordnung), wird 

verordnet: 

 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Tourismus und Sicherheit stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehende 

Verordnung beschließen. 
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§ 1 

Ausschreibung 

 

Für die Bereitstellung, die Möglichkeit der Benützung und für die tatsächliche 

Inanspruchnahme der Einrichtungen zur Entsorgung der Abfälle und Umweltberatung 

werden Abfallgebühren ausgeschrieben. 

 

§ 2 
Gegenstand der Abgabe 

 

(1) Die Abfallgebühren werden als Bereitstellungs- und als Entsorgungsgebühr 
ausgeschrieben. 
 

(2) Für die Bereitstellung der Einrichtungen zur Entsorgung der Abfälle und Umweltberatung 
und für die Möglichkeit ihrer Benützung ist eine Bereitstellungsgebühr zu entrichten. 
 

(3) Für die tatsächliche Inanspruchnahme der Einrichtungen zur Entsorgung der Abfälle und 
Umweltberatung ist eine Entsorgungsgebühr zu entrichten. 
 

(4) Werden als Müllbehälter Müllsäcke vorgesehen, so gilt als Müllbehälter die jährliche 
erforderliche Zahl an Müllsäcken. 

 

§ 3 

Bereitstellungsgebühr 

 

(1) Die Höhe der Bereitstellungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der aufgestellten 
Müllbehälter mit dem Gebührensatz. 
 

(2) Der jährliche Gebührensatz beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 

10%: 

a) je 60 lt. Sack: € 50,25 

b) je 120 lt. Tonne: € 100,52 

c) je 240 lt. Tonne: € 201,10 

d) je 1100 lt. Tonne: € 922,15 

e) je 2500 lt. Tonne: € 2.094,20 

 

§ 4 

Entsorgungsgebühr 

 

(1) Die Höhe der Entsorgungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der durchgeführten 
Entleerungen (Abfuhrterminen) je aufgestelltem Müllbehälter mit dem Gebührensatz. 
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Der jährliche Gebührensatz beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 
10%: 

im Abholbereich: 

a) je 60 lt. Sack: € 3,31 

b) je 120 lt. Tonne: € 5,00 

c) je 240 lt. Tonne: € 8,61 

d) je 1100 lt. Tonne: € 39,21 

e) je 2500 lt. Tonne: € 81,57 

im Sonderbereich: 

a) je 60 lt. Sack: € 1,65 

b) je 120 lt. Tonne: € 2,54. 
 

(2) Die Höhe der Entsorgungsgebühr für biogene Abfälle ergibt sich aus der Vervielfachung 

der durchgeführten Entleerungen (Abfuhrterminen) je Biotonne mit dem Gebührensatz. 
 

Der jährliche Gebührensatz beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 

10%: 

 

für biogene Abfälle (Biomüll): 

a) je 60 lt. Sack: € 1,65 

b) je 120 lt. Tonne: € 2,54. 

 

 

§ 5 

Abgabenschuldner 

 

(1) Zur Entrichtung der Abfallgebühren sind die Eigentümer der bebauten Grundstücke, für 

welche Einrichtungen und Anlagen zur Entsorgung von Abfällen bereitgestellt werden 

verpflichtet. Steht ein Bauwerk auf fremden Grund und Boden, so ist der Eigentümer des 

Bauwerks, im Falle eines Baurechtes der Inhaber des Baurechtes Schuldner der 

Abfallgebühren. Miteigentümer schulden die Abfallgebühr zur ungeteilten Hand. 

 

(2) Die Gebührenschuld geht im Falle eines Eigentumsüberganges eines Grundstückes auf 

den neuen Eigentümer über. Der neue Eigentümer eines Grundstückes haftet mit dem 

Abgabenschuldner zur ungeteilten Hand für die Abfallgebühren, die für die Zeit von einem 

Jahr vor dem Wechsel im Eigentum zu entrichten waren. 

 
(3) Eigentümer von bebauten Grundstücken, die nicht bewohnt werden, haben lediglich die 

Bereitstellungsgebühr zu entrichten. 

 

§ 6 

Festsetzung und Fälligkeiten der Abgabe 

 

(1) Die Abfallgebühren sind einmal jährlich mittels Abgabenbescheid festzusetzen. 
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(2) Für die Abfallgebühren sind vierteljährlich Teilzahlungen vorzuschreiben. Die 

Vorschreibung erfolgt mittels Lastschriftanzeige jeweils im Februar, Mai und August und 

November; sie sind mit Ablauf des Monats nach Bekanntgabe der Lastschriftanzeige 

fällig. 

 

(3) Der Teilzahlungsbetrag für die Abfallgebühren beträgt jeweils ein Viertel der jährlichen 

Abfallgebühren. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 16.11.2006, Zl: 2591-0/2006, mit welcher die 

Gebühren für die Entsorgung von Abfällen und die Umweltberatung ausgeschrieben 

werden, außer Kraft. 

 

Die Bürgermeisterin: 

Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

TOP 11 Kassenkredit 2023 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein  

 

Gemeinden dürfen laut dem Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes bis zu 33 Prozent der Summe 

des Abschnittes 92 – öffentliche Mittel- aus dem zweitvorangegangenen Finanzjahr als 

Kontokorrentrahmen (=Kassenkredit) aufnehmen. Im Fall der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach wäre dies ein Betrag von rund € 872.600,00. Der derzeitige Kassenkredit wurde von 

Seiten der Posojilnica Bank bis 31.01.2023 gewährt. Die Höhe belief sich auf € 600.000,--.  

 

Um im gesamten Haushaltjahr 2023 die Liquidität zu gewährleisten, müsste ein neuerlicher 

Kassenkredit für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.01.2024 in der Höhe von € 600.000,-- 

beschlossen werden, zumal dieser Rahmen erfahrungsgemäß ausreichend ist.  Natürlich wird 

der Rahmen nur im äußersten Bedarfsfall ausgeschöpft.  

 

Es wurden von Seiten der Finanzverwaltung zwei Angebote eingeholt. Das erste wurde von 

Seiten der Posojilnica Bank übermittelt und stellt sie wie folgt dar: 
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Das zweite Angebot wurde von der Raiffeisenbank Eberndorf erstellt und stellt sie wie folgt 

dar: 
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Nach Durchsicht beider Angebote geht die Posojilnica Bank mit einem Aufschlag von 0,425% 

als Bestbieter hervor. Zusätzlich wäre zu erwähnen, das sämtliche Rücklagen bei der 

Posojilnica Bank hinterlegt sind. Ein Umstieg des Kassenkredites von der Posojilnica Bank zur 

Raiffeisenbank würde einen enormen bürokratischen Aufwand mit sich bringen, zumal neben 

den Rücklagen auch viele Darlehenstilgungen mittels Abbucher über die bisherige Hausbank 

abgewickelt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge das 

nachstehende Angebot für den Kassenkredit in der Höhe von € 600.000,00 - mit einer 

Laufzeit vom 01.01.2023 bis 31.01.2024 bei der Posojilnica Bank beschließen.  
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TOP 12 Voranschlag 2023 
Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik 

 

Der Voranschlag stellt die Budgetplanung für das Haushaltsjahr 2023 dar. Als Grundlage für 

den Entwurf des Voranschlages 2023 wurden die Budgetdaten des 1. Nachtragsvoranschlages 

2022 herangezogen.  

 

1. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag: 

 

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt (Ergebnisvoranschlag): 

 

Erträge: € 6.276.800,00 

Aufwendungen:  €  6.172.100,00 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: €  173.400,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 10.000,00 

 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 00): €  268.100,00 

 

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen: €  6.914.300,00 

Auszahlungen:  €  7.122.200,00 

 

 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5): €  -207.900,00 

 

 

 

Zusammenfassend sehen die einzelnen Salden für den Gesamthaushalt sowie für die 

Gebührenhaushalte wie folgt aus: 
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2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes: 

 
Die vom Land vorgegebenen Werte für Transferleistungen, für bevorstehende Einnahmen 

(Ertragsanteile, Finanzzuweisungen etc.) sowie die beabsichtigten Planungen wurden 

eingebaut. 

 

Grundlegend kam es in folgenden Bereichen zu wesentlichen Veränderungen, die mehrere 

Ansätze betreffen: 

 

Personalkosten 

Bei den Personalkosten wurde gemäß Schreiben der Aufsichtsbehörde bei sämtlichen 

Bediensteten mit einer Erhöhung von 7% gerechnet.  

 

Energie 

Eine Herausforderung für das Jahr 2023 wird die Erhöhung der Stromkosten werden. Gemäß 

Gemeinderatsbeschluss wurde mit der Kelag ein Stromtarif in der Höhe von netto 27,3 ct/kWh 

abgeschlossen. Eine genaue Höhe der Kosten wurde uns von Seiten des Anbieters noch nicht 

übermittelt (inkl. Netz- und Nebenkosten). Als Grundlage für das Budget wurde der Preis pro 

kWh herangezogen. Die anfallenden Pauschalen, welche einen großen Teil des Strompreises 

ausmachen, wurden laut den letzten Endabrechnungen herausgefiltert. In diesem Bereich kann 

es beim 1. Nachtragsvoranschlag 2023 zu Anpassungen kommen. 

Auch die Fernwärmekosten wurden mit einer 18%-igen Erhöhung in den Voranschlag 

eingebaut.  

 

Umlagen  

Eine enorme Belastung für das Budget ergeben sich heuer im Bereich der Kopfquote des 

Landes, des Sozialhilfeverbandes, des Schulgemeindeverbandes, sowie der 

Betriebsabgangsdeckung. Die entsprechenden Zahlen werden in den einzelnen Abschnitten 

genauer erläutert. 

 

Außerordentliche Projekte 

Außerordentliche Vorhaben wie die Straßeninstandsetzungen Gemeindegebiet 2022, das 

Projekt Wildbach- und Lawinenverbauung DP 2020 sowie die 

Schutzwasserverbauungsmaßnahmen in der Ebriacher Klamm konnten nach den derzeit 

aufliegenden Kostenermittlungen sowie nach Absprache mit den hierfür zuständigen 

Ansprechpartnern eingebaut werden.  

 

Freiwillige Leistungen und Benchmarks 

Im Bereich der Straßenreinigung, der Straßeninstandsetzung und der freiwilligen Leistungen 

wurden die Werte auf die Benchmarkzahlen des Landes angepasst.  

Auf die grundlegenden Veränderungen wird bei den Erläuterungen der einzelnen Bereiche nicht 

mehr eingegangen. 

 

Abschreibungen und Auflösung von Investitionszuschüssen 

Änderungen bei der Abschreibung (Afa) und den Auflösungen von Investitionszuschüssen 

wurden auf die aktuelle Anlagenbuchhaltung abgestimmt.  

 

Ergänzend ergaben sich in den einzelnen Abschnitten folgende wesentliche Veränderungen und 

Abweichungen zum 1. Nachtragsvoranschlag 2022 (Berücksichtigung ab € 10.000,00 

Differenz): 
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Ansatz 01000 – Zentralamt 

Die Kosten für die EDV wurden von € 33.000,00 auf € 22.000,00 reduziert.  

 

Ansatz 03101 – Maßnahmen Ortskernbelebung 

Die zugesicherten Bedarfszuweisungsmittel aus dem Jahr 2018 für Maßnahmen zur 

Ortskernbelebung sowie die entsprechende Ausgabe wurden in der Höhe von € 15.200,00 

veranschlagt. € 5.000,00 wurden im Nachtragsvoranschlag 2022 bereits berücksichtigt. 

 

Ansatz 08000 – Pensionen 

Die Pensionsbeiträge erhöhen sich um € 25.700,00 auf € 375.200,00. 

 

Ansatz 16300-16301 – Freiwillige Feuerwehren 

Bei den Feuerwehren muss wie auch in den Jahren davor die Benchmarkzahl des Landes als 

Grundlage für das Budget herangezogen werden. Außerordentliche höhere Anschaffungen 

werden nach Maßgabe der Finanzierungsmöglichkeiten mit eigenen Finanzierungsplänen 

beschlossen werden. 

 

Ansatz 21000 – Allgemeinbildende Pflichtschulen 

Der Kostenersatz für den Schulgemeindeverband wurde auf € 158.200,00 erhöht und ergibt 

Mehrkosten im Vergleich zum Voranschlag 2022 in der Höhe von € 20.600,00.  

 

Ansatz 21100– Volksschule Bad Eisenkappel 

Die Einnahmen aus Bedarfszuweisungsmittel für die Miete und Betriebskosten sowie die 

entsprechenden Aufwendungen wurden erhöht. Dies ist insbesondere auf die Pensionierung der 

Reinigungskraft, die bei der Gemeinde beschäftigt war, und in diesem Zusammenhang auf die 

nunmehrige Weiterverrechnung der Lohnkosten vom Schulgemeindeverband zurückzuführen. 

In diesem Bereich entfallen nunmehr auch die Einnahmen aus der internen Verrechnung in der 

Höhe von € 17.300,00. Zudem führen die erhöhten Energiekosten zu einer Mehrbelastung im 

Bereich der Betriebskosten.  

 

Ansatz 24000 und 24001– Kindergarten  

Die Einnahmen wurden auf Grundlage der neu beschlossenen Kindergartenordnung bzw. der 

Gesetzesnovellierung und neuen Förderkulisse budgetiert. Die Förderung für die 

zweisprachigen Kindergartenpädagoginnen wird ab dem Jahr 2023 nicht mehr von Bund, 

sondern vom Land ausgezahlt und abgerechnet werden. 

 

Ansatz 41100 – Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 

Die Rückersätze werden erst im Laufe des Jahres bekannt gegeben, weshalb diese erst im 

Nachtragsvoranschlag budgetiert werden können. Die Kopfquote des Landes wurde im 

Vergleich zum Vorjahr um € 43.000,00 auf nunmehr € 781.300,00 erhöht. Auch der 

Sozialhilfeverband hat seine Umlage um € 53.300,00 erhöht. Somit muss in diesem Bereich das 

Budget auf € 157.200,00 erhöht werden.  

 

Ansatz 522000 – Reinhaltung Luft 

Auf diesem Ansatz wurde das Förderprogramm „Ölkesselfreie Gemeinde“ veranschlagt. 
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 Für das Jahr 2023 wurden die verbleibenden Budgetmittel, welche im Jahr 2022 noch nicht 

abgerechnet wurden, eingebaut.  

 

Ansatz 56000 – Betriebsabgangsdeckung 

Die Betriebsabgangsdeckung, welche als Umlage vorgeschrieben wird, muss im Vergleich zum 

Vorjahr um € 16.100,00 erhöht werden.  

Ansatz 61200 – Gemeindestraßen 

Bei den Gemeindestraßen wird die Benchmarkzahl von € 2.000,00 pro kategorisiertem 

Straßenkilometer (in unserem Fall 51 km) als Richtwert herangezogen und in den Voranschlag 

2023 eingebaut. 

 

Ansatz 61201 – Wiederherstellung nach Holzabtransport 

Die Einnahmen und Ausgaben wurden dem aktuellen Projektstand bzw. den zu erwartenden 

Ein- und Auszahlungen angepasst.  

 

Ansatz 61205 – Wiederherstellung nach Holzabtransport 

Die Einnahmen und Ausgaben für die Schadensbehebung an der Lobniger Straße wurden 

gemäß beschlossenem Finanzierungsplan eingebaut.  

 

Ansatz 61207 – Straßeninstandsetzungen Gemeindegebiet 2022 

Das Projekt wurde gemäß Finanzierungsplan in den Voranschlag 2023 eingebaut. 

 

Ansatz 63303 – Wildbach und Lawinenverbauung DP 2020 

Das Projekt wurde gemäß aktuellem Stand im Voranschlag 2023 berücksichtigt.  

 

Ansatz 63304 – Schutzwasserverbauung Ebriacher Klamm 

Für das Projekt Ebriacher Klamm wurde der Ansatz neu eröffnet und auf Grundlage der ersten 

Kostenschätzung in Abstimmung mit der WLV einnahmen- und ausgabenseitig entsprechend 

eingearbeitet. Der zweite Teil wurde im mittelfristigen Investitions- und Finanzierungsplan für 

2024 eingeplant. Zudem wurden ab 2025 für 5 Jahre die forstwirtschaftlichen Maßnahmen 

jeweils mit jährlich (€ 8.000,00) eingebaut. Somit ist das gesamte Vorhaben im Jahr 2023 und 

den Folgejahren eingearbeitet. Aufgrund der erst bevorstehenden detaillierten 

Projektausarbeitung durch die WLV, kann es noch zu Änderungen im Finanzierungsplan 

kommen. 

 

Ansatz 82000 – Wirtschaftshöfe 

Die Positionen wurden wie in den vergangenen Jahren gleich belassen bzw. bei Bedarf 

geringfügig angepasst. Neu aufgenommen wurde der Ankauf des Salzstreugerätes in der Höhe 

von € 31.600,00, welcher durch eine Rücklagenentnahme des Bauhofes bedeckt wird. 

  

Der Wirtschaftshof weist ein Nettoergebnis in der Höhe von -€ 50.700,00 auf. 

 

Ansatz 85000 bis 852000– Betriebe der Wasserversorgung, Abwasser- und 

Müllentsorgung 
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Die Gebührenhaushalte weisen folgende Nettoergebnisse (SA00) auf: 

85000 Wasserversorgung € 147.000,00 

85001 Erweiterung/Instandsetzung WVA €        -1.100,00 

85100 Abwasserentsorgung € 311.900,00 

85200 Müllentsorgung € 8.400,00 

 

Bei den Ansätzen der Betriebe der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie 

Müllbeseitigung wurden die Einnahmen auf die Verordnungen sowie die zu erwartenden Werte 

angepasst. 

 

Bei der Müllbeseitigung wurden zusätzlich die Ausgaben für den Abfallwirtschaftsverband 

sowie für Gojer und FCC aufgrund der Ankündigungen von Preissteigerungen angepasst und 

um € 13.800,00 erhöht. 

Ansätze 8530 bis 8538  – Gemeindewohnhäuser 

Bei diesen Ansätzen wurden die Aufwendungen für Instandhaltungen im Vergleich zum 

Vorjahr reduziert, zumal ein Wohnungswechsel nicht vorhergesehen werden kann. Sollte sich 

ein zusätzlicher Bedarf einer Sanierung ergeben, so wird dies im Nachtragsvoranschlag 

berücksichtigt werden. 

 

Die Wohnhäuser weisen folgende Nettoergebnisse auf: 

85300 - Wohnhaus Ek. 79  € 1.000,00 

85310 - Wohnhaus Ek. 151 € 5.000,00 

85320 - Wohnhaus Ek. 226 € 5.400,00 

85330 - Wohnhaus Ek. 301-303 € 31.000,00 

85340 - Wohnhaus Ek. 308-315 € 43.700,00 

85350 - Wohnhaus Ek. 317-318 € 30.900,00 

85360 - Wohnhaus Ek. 331 € 3.900,00 

85370 - Wohnhaus Rb. 34 € 6.200,00 

85380 - Wohnhaus Rb. 44-46 € 6.200,00 

 

Ansatz 91400 – Beteiligungen 

Aufgrund dessen, dass ein Kredit der OTH vorzeitig getilgt wurde, wurden die Ausgaben und 

Einnahmen (BZiR) um € 16.200,00 reduziert. 

 

Ansatz 92000 – Ausschließliche Gemeindeabgabe 

Die Abgabeneinnahmen wurden entsprechend der Berechnungen bzw. Prognosen angepasst. 

 

Ansatz 92500 – Ertragsanteile  

Die Ertragsanteile belaufen sich aufgrund der Prognosen und Vorgaben vom Land auf € 

2.370.100,00. Hier konnten Mehreinnahmen in der Höhe von € 103.000,00 budgetiert werden. 

 

Ansatz 941000– Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG  

Bei den Finanzzuweisungen nach dem § 24 FAG wurde auch der Vorjahreswert als Grundlage 

herangezogen und ein Betrag in der Höhe von € 171.800,00 eingebaut. 

 

Ansatz 99200 

Die Werte aus dem Vorjahr für Erträge und Aufwendungen aus der Migration (Bereinigungen 

in der Buchhaltung) fallen im Jahr 2023 nicht mehr an. 



Niederschrift der Gemeinderatssitzung v. 16.12.2022                                                      33 
 

Die Voranschlagsbegutachtung der Abteilung 3 – Gemeinden, Raumordnung und 

Katastrophenschutz erfolgte am 29.11.22 und 01.12.2022. Die entsprechenden Adaptierungen 

wurden vorgenommen. 

 

Mittelfriste Investitions- und Finanzierungsplanung 

Gemäß Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz K-GHG ist im Rahmen des Voranschlages neben 

dem Stellenplan auch die mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung für einen 

Zeitraum von 5 Jahren zu beschließen. Anders als beim Voranschlag werden die Werte für den 

Ergebnishaushalt und den Finanzierungshaushalt auf Mittelverwendungs- und -

aufbringungsgruppen erster Ebene, d.h. für den Gesamthaushalt, sowie zweiter Ebene, d.h. 

Bereichsbudgets, dargestellt. 

 

Als Grundlage für den mittelfristigen Finanzplan wurde der Voranschlag 2023 herangezogen 

und bis 2027 fortgeführt. Der mittelfristige Finanzplan wurde der jährlichen Entwicklung des 

Gesamthaushaltes angepasst. Die Werte wurden gegebenenfalls indexiert, auch die Vorgaben 

des Landes (z.B. Prognosen für Transferleistungen) wurden entsprechend eingepflegt. Gemäß 

Vorgaben ist bei den Ertragsanteilen eine Erhöhung für 6% für 2024, von 3% für 2025 und 

jeweils 4 % für 2026-2027 eingebaut. Bei den Personalkosten ist gemäß Vorgaben mit einer 

Erhöhung, um jährlich jeweils 2% zu kalkulieren. 

 

Außerordentliche Projekte und deren Folgekosten, die bereits bekannt sind, wurden 

berücksichtigt. Zukünftig geplante außerordentliche Vorhaben samt deren Folgewirkungen 

werden mittelfristig im Nachtragsvoranschlag oder in den Folgejahren angepasst bzw. 

eingearbeitet werden.  

 
 

 
 
Voranschlagsverordnung 
 

Verordnung 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 16.12.2022, Zl. 2018-9/2022 mit 
der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird 

(Voranschlagsverordnung 2023) 
 
Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. 
Nr. 66/2020, wird verordnet 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023. 
 
  

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Voranschlag 2023 mit nachstehender Verordnung samt den textlichen Erläuterungen sowie 

den mittelfristigen Finanzplan 2023 – 2027 beschließen. 
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§ 2 
Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag 

 
(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 
 
Erträge:  € 6.276.800,00 
Aufwendungen:  €  6.172.100,00 
 
Entnahmen von Haushaltsrücklagen: €  173.400,00 
Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 10.000,00 
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: €  268.100,00 
 
Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 
 
Einzahlungen: €  6.914.300,00 
Auszahlungen:  €  7.122.200,00 
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: €  -207.900,00 
 

 
§ 3 

Deckungsfähigkeit 
 
Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt: 
 

a) Die Ausgabenposten 0000 bis 0700 einschließlich der Post 4000, jeweils ab der 4. 

Abschnittsdekade 

b) Alle Ausgabenposten der Gruppe 5 ab Ebene der 5. Abschnittsdekade 

c) Die Ausgabenposten 4020 bis 4599 ab der 4. Abschnittsdekade 

d) Die gesamte Kontenunterklasse 34 mit 65 ab der 4. Abschnittsdekade 

e) Die gesamte Kontenunterklasse 61 ab der 4. Abschnittsdekade 

f) Die Kontengruppe 720 ab der 4. Abschnittsdekade 

g) Die Kontengruppe 728 ab der 4. Abschnittsdekade 

h) Auf der Unterabschnittsebene 070 – Verfügungsmittel sind innerhalb des Sachaufwandes alle 

Ausgabenposten gegenseitig deckungsfähig. 

i) Sämtliche Ausgabeposten innerhalb des Sachaufwandes in einem Investitionsvorhaben, für 

welches ein beschlossener und genehmigter Finanzierungsplan vorliegt.  

 
§ 4 

Kontokorrentrahmen 
 
Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: 

€ 600.000,00 
 

§ 5 
Voranschlag, Anlagen und Beilagen 

 
Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden 
Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 

Die Bürgermeisterin: 
Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

  



Niederschrift der Gemeinderatssitzung v. 16.12.2022                                                      35 
 

Voranschlagsverordnung – Textliche Erläuterungen 

 

Textliche Erläuterungen 
 

 

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der 

Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2023 

 

 

1. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag: 
 

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt (Ergebnisvoranschlag): 

 

Erträge: € 6.276.800,00 

Aufwendungen:  €  6.172.100,00 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: €  173.400,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 10.000,00 

 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 00): €  268.100,00 

 

 

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen: €  6.914.300,00 

Auszahlungen:  €  7.122.200,00 

 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5): €  -207.900,00 

 

 

Zusammenfassend sehen die einzelnen Salden für den Gesamthaushalt sowie für die 

Gebührenhaushalte wie folgt aus: 
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2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes: 
 

Die vom Land vorgegebenen Werte für Transferleistungen, für bevorstehende Einnahmen 

(Ertragsanteile, Finanzzuweisungen etc.) sowie die beabsichtigten Planungen wurden eingebaut. 

 

Grundlegend kam es in folgenden Bereichen zu wesentlichen Veränderungen, die mehrere Ansätze 

betreffen: 

 

Personalkosten 
Bei den Personalkosten wurde gemäß Schreiben der Aufsichtsbehörde bei sämtlichen Bediensteten mit 

einer Erhöhung von 7% gerechnet.  

 

Energie 

Eine Herausforderung für das Jahr 2023 wird die Erhöhung der Stromkosten werden. Gemäß 

Gemeinderatsbeschluss wurde mit der Kelag ein Stromtarif in der Höhe von netto 27,3 ct/kWh 

abgeschlossen. Eine genaue Höhe der Kosten wurde uns von Seiten des Anbieters noch nicht 

übermittelt (inkl. Netz- und Nebenkosten). Als Grundlage für das Budget wurde der Preis pro kWh 

herangezogen. Die anfallenden Pauschalen, welche einen großen Teil des Strompreises ausmachen, 

wurden laut den letzten Endabrechnungen herausgefiltert. In diesem Bereich kann es beim 1. 

Nachtragsvoranschlag 2023 zu Anpassungen kommen. 

Auch die Fernwärmekosten wurden mit einer 18%-igen Erhöhung in den Voranschlag eingebaut.  

 

Umlagen  

Eine enorme Belastung für das Budget ergeben sich heuer im Bereich der Kopfquote des Landes, des 

Sozialhilfeverbandes, des Schulgemeindeverbandes, sowie der Betriebsabgangsdeckung. Die 

entsprechenden Zahlen werden in den einzelnen Abschnitten genauer erläutert. 

 

Außerordentliche Projekte 

Außerordentliche Vorhaben wie die Straßeninstandsetzungen Gemeindegebiet 2022, das Projekt 

Wildbach- und Lawienrnverbauung DP 2020 sowie die Schutwasserverbauungsmaßnahmen in der 

Ebriacher Klamm konnten nach den derzeit aufliegenden Kostenermittlungen sowie nach Absprache 

mit den hierfür zuständigen Ansprechpartnern eingebaut werden.  

 

Freiwillige Leistungen und Benchmarks 

Im Bereich der Straßenreinigung, der Straßeninstandsetzung und der freiwilligen Leistungen wurden 

die Werte auf die Benchmarkzahlen des Landes angepasst.  

Auf die grundlegenden Veränderungen wird bei den Erläuterungen der einzelnen Bereiche nicht mehr 

eingegangen. 

 

Abschreibungen und Auflösung von Investitionszuschüssen 

Änderungen bei der Abschreibung (Afa) und den Auflösungen von Investitionszuschüssen wurden auf 

die aktuelle Anlagenbuchhaltung abgestimmt.  

 

Ergänzend ergaben sich in den einzelnen Abschnitten folgende wesentliche Veränderungen und 

Abweichungen zum 1. Nachtragsvoranschlag 2022 (Berücksichtigung ab € 10.000,00 Differenz): 

 

Ansatz 01000 – Zentralamt 

Die Kosten für die EDV wurden von € 33.000,00 auf € 22.000,00 reduziert.  
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Ansatz 03101 – Maßnahmen Ortskernbelebung 

Die zugesicherten Bedarfszuweisungsmittel aus dem Jahr 2018 für Maßnahmen zur Ortskernbelebung 

sowie die entsprechende Ausgabe wurden in der Höhe von € 15.200,00 veranschlagt. € 5.000,00 

wurden im Nachtragsvoranschlag 2022 bereits berücksichtigt. 

 

Ansatz 08000 – Pensionen 

Die Pensionsbeiträge erhöhen sich um € 25.700,00 auf € 375.200,00. 

 
Ansatz 16300-16301 – Freiwillige Feuerwehren 

Bei den Feuerwehren muss wie auch in den Jahren davor die Benchmarkzahl des Landes als Grundlage 

für das Budget herangezogen werden. Außerordentliche höhere Anschaffungen werden nach Maßgabe 

der Finanzierungsmöglichkeiten mit eigenen Finanzierungsplänen beschlossen werden. 

 

Ansatz 21000 – Allgemeinbildende Pflichtschulen 

Der Kostenersatz für den Schulgemeindeverband wurde auf € 158.200,00 erhöht und ergibt Mehrkosten 

im Vergleich zum Voranschlag 2022 in der Höhe von € 20.600,00.  

 

Ansatz 21100– Volksschule Bad Eisenkappel 

Die Einnahmen aus Bedarfszuweisungsmittel für die Miete und Betriebskosten sowie die 

entsprechenden Aufwendungen wurden erhöht. Dies ist insbesondere auf die Pensionierung der 

Reinigungskraft, die bei der Gemeinde beschäftigt war, und in diesem Zusammenhang auf die 

nunmehrige Weiterverrechnung der Lohnkosten vom Schulgemeindeverband zurückzuführen. In 

diesem Bereich entfallen nunmehr auch die Einnahmen aus der internen Verrechnung in der Höhe von 

€ 17.300,00. Zudem führen die erhöhten Energiekosten zu einer Mehrbelastung im Bereich der 

Betriebskosten.  

 

Ansatz 24000 und 24001– Kindergarten  

Die Einnahmen wurden auf Grundlage der neu beschlossenen Kindergartenordnung bzw. der 

Gesetzesnovellierung und neuen Förderkulisse budgetiert. Die Förderung für die zweisprachigen 

Kindergartenpädagoginnen wird ab dem Jahr 2023 nicht mehr von Bund, sondern vom Land ausgezahlt 

und abgerechnet werden. 

 
Ansatz 41100 – Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 

Die Rückersätze werden erst im Laufe des Jahres bekannt gegeben, weshalb diese erst im 

Nachtragsvoranschlag budgetiert werden können. Die Kopfquote des Landes wurde im Vergleich zum 

Vorjahr um € 43.000,00 auf nunmehr € 781.300,00 erhöht. Auch der Sozialhilfeverband hat seine 

Umlage um € 53.300,00 erhöht. Somit muss in diesem Bereich das Budget auf € 157.200,00 erhöht 

werden.  

 

Ansatz 522000 – Reinhaltung Luft 

Auf diesem Ansatz wurde das Förderprogramm „Ölkesselfreie Gemeinde“ veranschlagt. Für das Jahr 

2023 wurden die verbleibenden Budgetmittel, welche im Jahr 2022 noch nicht abgerechnet wurden, 

eingebaut.  

 

Ansatz 56000 – Betriebsabgangsdeckung 

Die Betriebsabgangsdeckung, welche als Umlage vorgeschrieben wird, muss im Vergleich zum Vorjahr 

um € 16.100,00 erhöht werden.  
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Ansatz 61200 – Gemeindestraßen 

Bei den Gemeindestraßen wird die Benchmarkzahl von € 2.000,00 pro kategorisierten Straßenkilometer 

(in unserem Fall 51 km) als Richtwert herangezogen und in den Voranschlag 2023 eingebaut. 

 

Ansatz 61201 – Wiederherstellung nach Holzabtransport 

Die Einnahmen und Ausgaben wurden dem aktuellen Projektstand bzw. den zu erwartenden Ein- und 

Auszahlungen angepasst.  

 

Ansatz 61205 – Wiederherstellung nach Holzabtransport 

Die Einnahmen und Ausgaben für die Schadensbehebung an der Lobniger Straße wurden gemäß 

beschlossenem Finanzierungsplan eingebaut.  

 

Ansatz 61207 – Straßeninstandsetzungen Gemeindegebiet 2022 

Das Projekt wurde gemäß Finanzierungsplan in den Voranschlag 2023 eingebaut. 

 

Ansatz 63303 – Wildbach und Lawinenverbauung DP 2020 

Das Projekt wurde gemäß aktuellem Stand im Voranschlag 2023 berücksichtigt.  

 

Ansatz 63304 – Schutzwasserverbauung Ebriacher Klamm 

Für das Projekt Ebriacher Klamm wurde der Ansatz neu eröffnet und auf Grundlage der ersten 

Kostenschätzung in Abstimmung mit der WLV einnahmen- und ausgabenseitig entsprechend 

eingearbeitet. Der zweite Teil wurde im mittelfristigen Investitions- und Finanzierungsplan für 2024 

eingeplant. Zudem wurden ab 2025 für 5 Jahre die forstwirtschaftlichen Maßnahmen jeweils mit jährlich 

(€ 8.000,00) eingebaut. Somit ist das gesamte Vorhaben im Jahr 2023 und den Folgejahren 

eingearbeitet. Aufgrund der erst bevorstehenden detaillierten Projektausarbeitung durch die WLV, kann 

es noch zu Änderungen im Finanzierungsplan kommen. 

 

Ansatz 82000 – Wirtschaftshöfe 

Die Positionen wurden wie in den vergangenen Jahren gleich belassen bzw. bei Bedarf geringfügig 

angepasst. Neu aufgenommen wurde der Ankauf des Salzstreugerätes in der Höhe von € 31.600,00, 

welcher durch eine Rücklagenentnahme des Bauhofes bedeckt wird. 

  

Der Wirtschaftshof weist ein Nettoergebnis in der Höhe von -€ 50.700,00 auf. 

 

Ansatz 85000 bis 852000– Betriebe der Wasserversorgung, Abwasser- und Müllentsorgung 

Die Gebührenhaushalte weisen folgende Nettoergebnisse (SA00) auf: 

85000 Wasserversorgung € 147.000,00 

85001 Erweiterung/Instandsetzung WVA €        -1.100,00 

85100 Abwasserentsorgung € 311.900,00 

85200 Müllentsorgung € 8.400,00 

 

Bei den Ansätzen der Betrieben der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie Müllbeseitigung 

wurden die Einnahmen auf die Verordnungen sowie die zu erwartenden Werte angepasst. 

 

Bei der Müllbeseitigung wurden zusätzlich die Ausgaben für den Abfallwirtschaftsverband sowie für 

Gojer und FCC aufgrund der Ankündigungen von Preissteigerungen angepasst und um € 13.800,00 

erhöht. 
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Ansätze 8530 bis 8538  – Gemeindewohnhäuser 

Bei diesen Ansätzen wurden die Aufwendungen für Instandhaltungen im Vergleich zum Vorjahr 

reduziert, zumal ein Wohnungswechsel nicht vorhergesehen werden kann. Sollte sich ein zusätzlicher 

Bedarf einer Sanierung ergeben, so wird dies im Nachtragsvoranschlag berücksichtigt werden. 

 

Die Wohnhäuser weisen folgende Nettoergebnisse auf: 

85300 - Wohnhaus Ek. 79  € 1.000,00 

85310 - Wohnhaus Ek. 151 € 5.000,00 

85320 - Wohnhaus Ek. 226 € 5.400,00 

85330 - Wohnhaus Ek. 301-303 € 31.000,00 

85340 - Wohnhaus Ek. 308-315 € 43.700,00 

85350 - Wohnhaus Ek. 317-318 € 30.900,00 

85360 - Wohnhaus Ek. 331 € 3.900,00 

85370 - Wohnhaus Rb. 34 € 6.200,00 

85380 - Wohnhaus Rb. 44-46 € 6.200,00 

 

Ansatz 91400 – Beteiligungen 

Aufgrund dessen, dass ein Kredit der OTH vorzeitig getilgt wurde, wurden die Ausgaben und Einnahmen 

(BZiR) um € 16.200,00 reduziert. 

 

Ansatz 92000 – Ausschließliche Gemeindeabgabe 

Die Abgabeneinnahmen wurden entsprechend der Berechnungen bzw. Prognosen angepasst. 

 

Ansatz 92500 – Ertragsanteile  

Die Ertragsanteile belaufen sich aufgrund der Prognosen und Vorgaben vom Land auf € 2.370.100,00. 

Hier konnten Mehreinnahmen in der Höhe von € 103.000,00 budgetiert werden. 

 

Ansatz 941000– Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG  

Bei den Finanzzuweisungen nach dem § 24 FAG wurde auch der Vorjahreswert als Grundlage 

herangezogen und ein Betrag in der Höhe von € 171.800,00 eingebaut. 

 

Ansatz 99200 

Die Werte aus dem Vorjahr für Erträge und Aufwendungen aus der Migration (Bereinigungen in der 

Buchhaltung) fallen im Jahr 2023 nicht mehr an. 

 

Die Voranschlagsbegutachtung der Abteilung 3 – Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz 

erfolgte am 29.11.22 und 01.12.2022. Die entsprechenden Adaptierungen wurden vorgenommen. 

 

Mittelfriste Investitions- und Finanzierungsplanung 

 

Gemäß Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz K-GHG ist im Rahmen des Voranschlages neben dem 
Stellenplan auch die mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung für einen Zeitraum von 5 
Jahren zu beschließen. Anders als beim Voranschlag werden die Werte für den Ergebnishaushalt und 
den Finanzierungshaushalt auf Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen erster Ebene, d.h. für 
den Gesamthaushalt, sowie zweiter Ebene, d.h. Bereichsbudgets, dargestellt. 
 
Als Grundlage für den mittelfristigen Finanzplan wurde der Voranschlag 2023 herangezogen und bis 
2027 fortgeführt. Der mittelfristige Finanzplan wurde der jährlichen Entwicklung des Gesamthaushaltes 
angepasst. Die Werte wurden gegebenenfalls indexiert, auch die Vorgaben des Landes (z.B. Prognosen 
für Transferleistungen) wurden entsprechend eingepflegt. Gemäß Vorgaben ist bei den Ertragsanteilen 
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eine Erhöhung für 6% für 2024, von 3% für 2025 und jeweils 4 % für 2026-2027 eingebaut. Bei den 
Personalkosten ist gemäß Vorgaben mit einer Erhöhung, um jährlich jeweils 2% zu kalkulieren. 
 
Außerordentliche Projekte und deren Folgekosten, die bereits bekannt sind, wurden berücksichtigt. 
Zukünftig geplante außerordentliche Vorhaben samt deren Folgewirkungen werden mittelfristig im 
Nachtragsvoranschlag oder in den Folgejahren angepasst bzw. eingearbeitet werden.  

 

Von allen Fraktionen wurde der Finanzverwaltung und der Amtsleitung ein Dank 

ausgesprochen. 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TO 13 Stellenplan 2023 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Gemäß der Kärntner Gemeinde-Beschäftigungsrahmenplanverordnung wurde für die 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach für das Verwaltungsjahr 2023 eine 

Beschäftigungsobergrenze in der Höhe von insgesamt 275 Stellenwertpunkten (SWP) errechnet 

bzw. festgelegt. Im Stellenplan 2023 sind folgende Stellen berücksichtigt: 

 

 

 

Stellenplan nach 
K-GMG 

BRP Bezeichnung Funktion 

Beschäftigungs-
ausmaß in % 

Modell- 
stelle 

Stellen-
wert 

Punkte Funktion 

100,00 F-ID4 60 60 Amtsleitung 

100,00 KU-KB2A 33 33 Sekretariat 

75,00 TH-RP2 18  Reinigungspersonal 

100,00 AK-SSB4 42 42 Finanzverwaltung 

100,00 AK-SSB1 33 16,50 Finanzverwaltung 

100,00 KU-KBER2B 42 42 Bauamt 

100,00 KU-KB3 36 36 Standesamt/Bürgerservice 

100,00 AK-RSB2A 27 27 Meldeamt / Bürgerservice 

100,00 EP-PL2 45  Kindergartenleitung 

100,00 EP-PFK2 39  Pädagogin Kindergarten 

100,00 EP-PFK2 39  Pädagogin Kindergarten 

100,00 EP-PK2 27  Kleinkinderzieherin KIGA 

75,00 EP-PK2 27  Kleinkinderzieherin KIGA 

100,00 EP-PK2 27  Kleinkinderzieherin KIGA 
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68,75 TH-RP2 18  Reinigungspersonal 

56,25 TH-HFK2 30  Köchin 

17,00 EP-PFK11 36  Betreuung Jugendzentrum 

75,00 EP-PFK2 39  Pädagogin Hort 

100,00 TH-FT1 42  Bauhofleitung 

100,00 TH-HFK2 30  Bauhof 

100,00 TH-AT1 33  Bauhof/Wassermeister 

100,00 TH-HFK2 30  Bauhof 

100,00 TH-AT1 33  Bauhof/Kläranlage 

 
Von Seiten der Marktgemeinde wird insgesamt eine Summe von 256,50 SWP erreicht, womit 

die Beschäftigungsobergrenze nicht überschritten wird. 

 

In der Finanzverwaltung wurde die bis 31.12.2024 befristete Planstelle berücksichtigt. Diese 

wird aufgrund der Aufgabentätigkeit zu 50% auf die Gebührenhaushalte umgelegt. 

 

Die Planstelle der Hortleitung wurde nach einer Pensionierung nicht mehr nachbesetzt und 

entsprechend herausgenommen. Diese Aufgaben werden nunmehr durch die BÜM – gem. 

Betreuungs- GmbH übernommen. Unter Berücksichtigung der Pensionierung soll aus 

organisatorischen Gründen das Beschäftigungsausmaß von unserer Hortmitarbeiterin von 50% 

auf 75% erhöht werden, um die Betreuungsstunden abdecken zu können 

 

Der Entwurf des Stellenplanes 2023 wurde vom Gemeinde-Servicezentrum erstellt und 

genehmigt sowie der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung übermittelt.  

 

 
VERORDNUNG 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 16.12.2022, 
Zahl: 2017-0/2022, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2023 

beschlossen wird 
(Stellenplan 2023) 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 
56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2022, des § 3 Abs. 1 und 
2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 
95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2022, sowie des § 5 Abs. 
1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 
96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2022, wird verordnet: 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Stellenplan 2023 mit nachstehender Verordnung beschließen.  
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§ 1 
Beschäftigungsobergrenze 

 
Für das Verwaltungsjahr 2023 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 
1 K-GBRPV 275 Punkte. 
 

§ 2 
Stellenplan 

 
(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 

2023 folgende Planstellen festgelegt: 
 

 

Lfd. Nr. 
Beschäftigungs-

ausmaß in % 
GKl. 

Stellen-
wert 

BRP 
Punkte 

1 100,00 16 60 60,00 

2 100,00 7 33 33,00 

3 75,00 2 18  

4 100,00 10 42 42,00 

5 100,00 7 33 16,50 

6 100,00 10 42 42,00 

7 100,00 8 36 36,00 

8 100,00 5 27 27,00 

9 100,00 11 45  

10 100,00 9 39  

11 100,00 9 39  

12 100,00 5 27  

13 100,00 5 27  

14 100,00 5 27  

15 68,75 2 18  

16 56,25 6 30  

17 75,00 9 39  

18 17,00 8 36  

19 100,00 10 42  

20 100,00 6 30  

21 100,00 7 33  
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22 100,00 6 30  

23 100,00 7 33  

 

BRP-Summe 256,50 

 
 
(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.  
 

§ 3 
Inkrafttreten  

 
(1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2023 in Kraft. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates 
vom 28.12.2021, Zahl: 2137-0/2021, außer Kraft. 
 
 

Die Bürgermeisterin: 
Bakk. Elisabeth Lobnik 

 
  

 

 

Ende der Sitzung: 18:50 Uhr 

 

 

 

 

 


